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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1985

Norm

StPO §285b Abs2

Rechtssatz

Die - mündlich zu Protokoll gegebene -Erklärung des Angeklagten, gegen den Zurückweisungsbeschluß " Beschwerde

erheben zu wollen" ist nicht bloß als Ankündigung, sondern bereits als Erhebung einer Beschwerde anzusehen. Einer

näheren Begründung bedarf es zu ihrer Rechtswirksamkeit nicht.
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